
to) fiIr den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 1994, 
zusätzlich zu dem bereits nach Resolution 48/238 A aufgeteil
ten Betrag von 286.292.886 Dollar brutto (283.640.310 net
to), auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammenset
zung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festge
legt und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 
B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den VersammIungsresolutionen 461221 A vom 20. Dezember 
1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und Versamm
lungsbescbluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte 
Beitragstabelle fiIr die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berück
sichtigen; 

18. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten zuslltzJichen Einnahmen aus der Perso
nalabgshe in Höhe von 1.791.124 Dollar fiIr den Zeitraum 
vom 1. April bis 30. September 1994, die fiIr die Truppe 
gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

19. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
12. Januar 1992 bis einschließlich 31. März 1993 in Höhe 
von 28.260.638 Dollar brutto (28.320.469 netto) auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 17 anzurechnen ist; 

20. ermiicht/gt den Genera1sekretär, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, den Einsatz über den 
30. September 1994 hinaus weiterzufiIhren, fiIr den Einsatz 
der Truppe während des Zeitraums vom 1. Oktober bis 
30. November 1994 VerpfIichtongen bis zu einem Höchst
betrag von 140 Millionen Dollar brutto (138.778.800 Dollar 
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag 
nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

21. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im 
Lichte der Ergebnisse der Erörterung des Berichts des Gene
ra1sekretärs über die wirksame Planung, Haushaltsaufstellung 
und Verwa1tong von Friedenssicherungseinsätzen'" die Fra
ge der FestIegung der Finanzperiode der· Truppe zu prüfen; 

22. beschließt außerdem, beginnend am 14. November 
1994 fiIr die Dauer einer Woche eine eingehende Über
prüfung der Fmanzierung der Truppe vorzunehmen, unter 
Ausschluß aller anderen Fragen, und ersucht den Genera1se
kretllr sowie den Berateoden Ausschuß fiIr Verwaltongs- und 
Haushaltsfragen, ihre Arbeitsprogramme so einzurichten, daß 
sichergestellt ist, daß den Mitgliedstaaten bis spätestens 
7. November 1994 die nachstehenden Infonnationen, zusam
men mit den entsprechenden Berichten des Beratenden 
Ausschusses, zur Verfilgung stehen: 

a) der Haushaltsvollzugsbericht fiIr den am 31. März 
1994 endenden Zeitraum; 

b) eine Ahschätzung der fiIr die interne und externe 
Fmanzaufsicht der Truppe erlorderlichen Mittel; 

c) eine kritische PrlIfung der in dem Bericht des Gene
ra1sekretärs" enthaltenen Vorschläge in bezog auf die Anzahl 
des Zivilpersonals, einschJießlich des Vertragspersonals, mit 

dem Ziel, eine berriichtliche Reduzierung der vorgescblage
nen Zahl zu erreichen; 

d) der Entwurf des Haushaltsplans fiIr die Truppe fiIr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 31. März 1995; 

23. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Truppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den Genera1sekre
tlIr annehmbaren Dienat- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 fest
gelegten Verlabren zu verwalten sind. 

102. PlentznIk.ung 
29. Jull1994 

48/239. FInanzIerung der Operation der Verelnten Na
tionen In SomaIla D 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdiung des Berichts des Genera1sekretärs über 
die Fmanzierung der Operation der Vereinten Nationeli in 
Somalia IJ.26 und des entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses fiIr Verwaltongs- und Hausha1tsfragen27, 

eingedenk der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsmts 
vom 24. April 1992, mit welcher der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia eingerichtet hat,. sowie der 
Ratsresolution 886 (1993) vom 18. November 1993, mit 
welcher der Rat das Mandat der Operation der Vereinten 
Nationen in Soma\ia 11 bis zum 31. Mai 1994 verll1ngerthat, 

sowie eingedenk der Resolution 897 (1994) des Sicber
heitsrats vom 4. Februar 1994, in welcher der Rat die 
schrittweise Verringi:rung der Truppenstllrke der Operation 
in Somalia 11 auf einen Stand von nicht mehr als 22.000 
Mann zuzüglich des erlorderlichen Unterstützungspersona1s 
genehmigt hat, mit der Maßgshe, daß die Truppenstllrke bei 
der nächsten Mandatsverlllngerung zu überprüfen ist, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/471 A vom 23. De
zember 1993 über die Finanzierung der Operation, 

erneut erkliirend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die Operation ein 
anderes Verlabren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus
gaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerlJckslcht/gung derTatsacbe, daß die wirtscbaft1ich 
weiter entwickelten Llinder zur Leistung verhältnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaft1ich 
weniger entwickelten Llinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1%3 ergebenden beson
deren Verantwortong der Staaten, die stilndige Mitg1ieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher BinsliQ:e, 

eingedenk dessen, daß es unerlllßlich ist, die Operation mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 



Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 12. fonienalleMitgliedstaatennachdrUcklichmif,aIleszu 
Sicherheitstats nachkommen kann, tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 

1. nlmml Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Operation umgehend und vollständig entrich~ werden; , 
Operation der Vereinten Nationen in Soma11a 11 per 22. MlIn 
1994, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in 
Höbe von 153.104.873 US-DoI1ar; 

2. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der F'manzlage in bezog auf friedensicbernde TIltigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen der 
Mitgl1edstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rückständen; 

3. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die nachtei
ligen Auswirkungen, welcbe die Verschlechterung der 
Finanzlage insofern auf die Kostenerstattung an die truppen
steIlenden LIlnder hat, als sie diesen eine zusätzIicbe Bela
stung auferlegt und die weitere Bereitstellung von Soldaten 
für die Operation und somit die wirksame ErfiIllung ihres 
Auftrags gefllhrdet; 

4. bekriiftlgt ihre Resolution 48n:rT vom 23. Dezember 
1993 und betunt, daß das Sekretariat die Hausbaltsdokumen
te fristgerecht vorzulegen hat, um der Generalversammluug 
die ordnungsgemäße und eingebende Prüfung und Genehmi
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen; 

5. stellt mit Genugtuung fest, daß das Sekretariat 
bestimmte Versammlungsresolutlonen in denen es um die 
Gestaltung der Haushaltsdokumente im Zusammenhang mit 
Friedenssicherungseinslitzen geht, besser befolgt; 

6. bekril,ftigt die Wichtigkeit der Rolle, die der Berstende 
Ausschuß für Verwaltungs- und Hausbaltsfragen als beraten
des Organ der Versammlung im Haushaltsprozeß spielt; 

7. bekril,ftigt ihren Beschluß 48/487 vom 24. MlIn 1994, 
in dem sie den Rat der Rechnungspröfer ersucht hat, alle 
Aspekte der Beschaffung für Friedenssicberungseinsätze und 
Beobachtermissionen einer besonderen Prüfung zu unter
ziehen; 

8. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolmion den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Beratenden Ausschusses an; 

9. nlmml im Zusammenhang mit den Ziffern 39 bis 41 
des Berichts des Beratenden Ausschusses Kenntnis von den 
zusätzlichen Informationen, die das Sekretnriat binsichtlich 
'der Unerlllßlichkeit und der langfristigen Kostenwirksamkeit 
der für logistische Dienste eingestellten Mittel beigebracht 
hat; 

10. empfiehlt, daß sich das Sekretariat mit allen zur 
Verfilgung stehenden Mitteln tatkräftig darum bemüht, die 
genannten Dienste kostengünstiger bereitzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die, Operation so effi
,zient und sparsam wie möglich verwaltet wird, und insbeson
dere die Spar-, F'manz- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, 
die im Laufe der wiederaufgenommenen achtundvierzigsten 
Thgung, spätestens aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden 
sollen, in vollem Umfang durcbzufilhren und im Zusammen
hang mit dem Hausbaltsvol1zugsberlcht für diesen Zeitraum 
über die Durcbföhrung der genannten Maßnahmen Bericht 
zu erstatten; 

13. stellt fest, daß die Nichtzahlung beziehungsweise die 
unvollstäudige oder verspätete Zahlung von veranlagten 
Beiträgen sowie der Umstand, daß die Versammlung die 
Haushalte von Friedenssicherungseinsätzen I:IedauerIicher
weise ohne ausreichende Dokumentation prüfen und geneh
migen mußte. die Fähigkeit der Einsätze zur wirksamen 
Durcbfllhruug ihrer TIltigkeit beeinträchtigt haben und nach 
wie vor beeinträchtigen; 

14. ersucht den Generalsekretär, alle Möglichkeiten zur 
SichersteIlung der umgebenden KostenerstattuDg an die 
truppenstellenden LIlnder zu sondieren; 

15. beschließt, für die Operation der Vereinten Nationen 
in Somalia n für den Zeitraum vom 1. November 1993 bis 
31. Mai 1994 auf dem Sonderkonto im Einklang mit den in 
Ziffer 52 des Berichts des Beratenden Ausschusses enthalte
nen Empfehlungen einen Betrag von insgesamt 
639.399.300 Dollar brutto (634.214.900 Dollar netto) bereit
zustellen; 

16. beschließt mifJerdem, als Ad-hoc-Regelung, unter 
Berücksichtigung des bereits nach Beschluß 48/471 A 
aufgeteilten Betrags von 126.195.500 Dollar brutto (125 Mil
lionen Dollar netto) den zusätzlichen Betrag von 
513.203.800 Dollar brutto (509.214.900 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom 1. November 1993 bis 31. Mai 1994 auf die 
Mitgliedstaaten entsprecbend der 2'~lsammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffem 3 und 4 der Ver
sammlungsresolution 43/232 vom 1. MiIn 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20; Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 und ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 
1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 uitd in Ver
sammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
festgelegte Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 
zu berücksichtigen; 

17. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der Perso
nalabgabe in Höhe von 3.988.900 Dollar für den Zeitraum 
vom 1. November 1993 bis 31. Mai 1994, die für die 
Operation gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 16 anzurechnen ist; 

18. beschließt, daß der jeweil1ge Anteil der Mitgl1edsiaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln für den Zeitraum vom 
1. Mai bis 31. Oktober 1993 in Höhe von 56.027.000 Dollar 
brutto (53.018.000 Dollar netto) auf ihre anteiligen Beiträge 
nach Ziffer 16 anzurechnen ist; 

19. ersucht den Generalsekretär, in Anbetracht der Höbe 
der nicht verbrauchten Mittel bei einigen Friedenssicberungs
einsätzen die Möglichkeit zu pröfen, die Anteile der Mit
gliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln von Friedens
sicberungseinsätzen einzubehalten, bis die Mitgl1edstaaten 
allen noch ausstehenden Verpftlchtungen in bezog auf den 
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jeweiligen Zeitraum nachgekommen sind, und der Versamm-
1ung im Zusammenhang mit dem Tagesordnungspunkt über 
verwaltungs- und haushaItstechnische Aspekte der Fmanzie
rung von Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Natio
nen bis spätestens 31. Mai 1994 Bericht zu erstatten; 

20. ermlichtigt den Generalsekretär, filr die Operation filr 
einen am 1. Juni 1994 beginnenden Zeitraum von vier 
Monaten VeqrlIichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
77.442.517 Dollar bruttu (76.332.417 Dollar nettu) pro 
Monat einzugehen und filr den Fnll, daß der Sicherheitsrat 
beschließen sollte, das Mandat der Operation über den 
31. Mai 1994 hinans zu verlängern, einem Betrag von 
154.885.034 Dollar bruttu (152.664.834 Dollar nettu), wobei 
diese Beträge nach dem in dieser Resolntion festgelegten 
Schema nuf die Mitgliedstaaten aufzuteilen sind; 

21. ersucht den Generalsekretär, bis spätestens 15. Juli 
1994 Haushaltsvorschläge vorzulegen, einschließlich revi
dierter Voranschläge filr den Zeitraum über den 31. Mai 
1994 hinans, um den der Sicherheitsrat das Mandat der 
Operation gegebenenfalls zu verlängern beschließt; 

22. bittet um freiwillige Beiträge filr die Operation in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von filr den General
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem von der Versamrnlung in ih
ren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 fest
gelegten Verfahren zu verwalten sind; 

23. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß nlle Aktivitäten der 
Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Operation 
unter der Aufsicht seines Sonderbeauftragten aufkoordinierte 
Weise und so effizient und sparsam wie möglich sowie im 
Einklang mit dem entsprechenden Mandat verwaltet werden, 
und in seinen Bericht über die Finanzierung der Operation 
anch Informationen über die diesbezüglich getroffenen Vor
kehrungen aufzunehmen; 

24. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia n" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung anfzunehmen. 

91. Plenarsitzung 
24. Miirz 1994 

481240. FInanzierung der Operation der Vereinten Na
tionen In Mosambik 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
Mosambik'" und des entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses filr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen29

, 

eingedenk der Resolution 797 (1992) des Sicherheitsrats 
vom 16. Dezember 1992, mit der der Rat die Operation der 
Vereinten Nationen eingerichtet hat, und der Ratsresolu
tion 882 (1993) vom 5. November 1993, mit der der Rat das 
Mandat der Operation bis zum 30. April 1994 verlängert hat, 

sowie eingedenk der Resolntion 898 (1994) des Sicher
heitsrats vom 23. Februar 1994, in der der Rat die Schaffung 
eines PolizeianteiIs als integrierender Bestandteil der Opera-
tion genehmigt hat, . 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/224 A und B vom 
16. März 1993 und 47/224 C vom 14. September 1993 
sowie ihren Beschluß 48/473 A vom 23. Dezember 1993 
üher die Fmanzierung der Operation, 

. erneut erkllJrerul, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ansgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren frilheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ansgaben filr die Operation ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ans
gaben des ordentlichen Hausbalts der Vereinten Nationen. 

unter Berl1ckslchtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztetn Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Gene
ralversamrnlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, filr die Fmanzierung solcher Einslftze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation mit 
den erforderlichen Finanzrni!tein auszustatten, damit sie ihren 
Aufgnben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Fmanz1age in bezug auf friedensichernde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrUckständen; 

2. gibt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die nachtei
ligen Answirkungen, welche die Verschlechterung der 
Finanzlage insofern auf die Kostenerstattung an die truppen
steIlenden Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Bela
stung auferlegt und die weitere Bereitstellung von Soldaten 
für die Operation der Vereinten Nationen in Mosambik und 
somit die wirksame ErfiI11ung ihres Auftrags ge!iihrdet; 

3. bekrliftigt ihre Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 und betont, daß dns Sekretariat Hausbaltsdokumente 
fristgerecht vorzulegen hat, um der Generalversammlung die 
ordnungsgemäße und eingehende Prüfung und Genehmigung 
der Hausbalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen; 

4. stellt mit Genugtuung fest, daß dns Sekretariat 
bestimmte Versamrnlungsresolutionen, in denen es um die 
Gestaltung der Hausbaltsdokumente im Znsammenhang mit 
Friedenssicherungseinsätzen geht, besser hefolgt; 

5. bekrliftigt die Wichtigkeit der Rolle, die der Beratende 
Ausschuß filr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen als beraten
des Organ der Versammlung im Hausbaltsprozeß spielt; 

. 6. schließt sich vorbebaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Beratenden Ausschusses an; 




